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 Sofern der Abschlussprüfer plant, sich auf Kontrollmaßnahmen zu verlassen, die seit ihrer 
letztmaligen Prüfung unverändert geblieben sind, hat er die Wirksamkeit solcher Kontroll-
maßnahmen spätestens in jeder dritten Abschlussprüfung zu prüfen. Bei bedeutsamen 
Risiken hingegen sind in diesem Fall Funktionsprüfungen in jeder Abschlussprüfung 
durchzuführen. 

Beabsichtigt der Abschlussprüfer die Verwendung von Prüfungsnachweisen aus früheren 
Abschlussprüfungen für mehrere unveränderte Kontrollmaßnahmen, so muss er zumin-
dest die Wirksamkeit einiger Kontrollmaßnahmen in der laufenden Abschlussprüfung prü-
fen. 

 Die Dokumentationspflichten umfassen insbesondere 

– die Besprechung im Prüfungsteam über die Anfälligkeit des Abschlusses für wesentli-
che falsche Angaben aufgrund von Unrichtigkeiten und Verstößen sowie bedeutsame 
in der Besprechung getroffene Entscheidungen, 

– zentrale Bestandteile des entwickelten Verständnisses von der zu prüfenden Einheit 
und ihrem Umfeld, die Informationsquellen sowie die Prüfungshandlungen zur Risiko-
beurteilung, 

– die erkannten und beurteilten Risiken wesentlicher falscher Angaben auf Abschluss-
ebene und auf Aussageebene, wobei die bedeutsamen Risiken und die Risiken, bei 
denen aussagebezogene Prüfungshandlungen alleine keine ausreichenden und an-
gemessenen Prüfungsnachweise erbringen, sowie die damit verbundenen Kontroll-
maßnahmen gesondert zu erfassen sind, 

– die allgemeinen Reaktionen auf Abschlussebene, wobei die auf Verstöße gerichteten 
Reaktionen separat zu behandeln sind, sowie Art, Umfang und zeitliche Einteilung der 
weiteren Prüfungshandlungen, die vom Abschlussprüfer durchgeführt werden, um auf 
die von ihm beurteilten Risiken auf Aussageebene zu reagieren, sowie  

– den Bezug dieser Prüfungshandlungen zu den beurteilten Risiken auf Aussageebene;  

– die Ergebnisse der Prüfungshandlungen und daraus gezogene Schlussfolgerungen, 
sofern diese nicht offensichtlich sind,  

– ggf. das Ausmaß, in dem der Abschlussprüfer sich auf Kontrollmaßnahmen verlassen 
will, sofern er plant, in früheren Abschlussprüfungen eingeholte Prüfungsnachweise 
über die Wirksamkeit von Kontrollmaßnahmen zu verwenden. 
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1. Vorbemerkungen 

1 Das Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) legt in diesem 
IDW Prüfungsstandard die Berufsauffassung dar, nach der Wirtschaftsprüfer unbe-
schadet ihrer Eigenverantwortlichkeit im Rahmen von Abschlussprüfungen Risiken 
wesentlicher falscher Angaben in der Rechnungslegung (Fehlerrisiken) feststellen 
und beurteilen sowie in angemessener Weise auf die beurteilten Risiken reagieren 
(risikoorientierter Prüfungsansatz). Er verdeutlicht zugleich die Grenzen dieser Prü-
fungshandlungen.  

2 Dieser IDW Prüfungsstandard betrifft Abschlussprüfungen, d.h. Prüfungen von Jah-
res-, Zwischen- und Konzernabschlüssen i.S.d. IDW Prüfungsstandards: Ziele und 
allgemeine Grundsätze der Durchführung von Abschlussprüfungen (IDW PS 200)2, 
Tz. 5. 

Für Prüfungen mit einem abweichenden Prüfungsgegenstand oder Prüfungen, die 
Abschlussprüfungen nach Art und Umfang nicht entsprechen, ist im Einzelfall zu 

                                                 
2  WPg 2000, S. 706, FN-IDW 2000, S. 280. 


